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Warum die AfD für Demokraten kein Partner,  
sondern ein Gegner ist 

(Die Belege für alle oben aufgeführten Zitate und weitere Informationen finden sich unter 
https://www.stephaneisel.de/clubs/eisel/news/AfD_Abstieg-fuer-Deutschland_Broschuere.pdf 

I. 
AfD: Wahrheitsanspruch statt Meinungsvielfalt  

Ein Kern der freiheitlichen Demokratie des Grundgesetzes ist der Wettbewerb zwischen den Parteien. Wer 
diesen Wettbewerb nicht aushält, will den Ein-Parteien-Staat, 

den wir aus der NS-Diktatur um der NSDAP und der DDR mit der SED kennen. 
Nazis und Kommunisten haben die Weimarer Demokratie auch dadurch zerstört, 

dass sie alle anderen Parteien verunglimpft und verächtlich gemacht haben. 
Genau daran knüpft die AfD an. Für sie sind andere Parteien prinzipiell „feige, verlogen und gefährlich“ 

(AfD-MdEP Froelich) und geprägt von „Vetternwirtschaft, Filz und verwerflichem Lobbyismus“ (AfD-
Grundsatzprogramm). In Bausch und Bogen wird behauptet, die „politische Klasse … zerstört die soziale 

und kulturelle Zukunft unseres Volkes“ (AfD-Wahlprogramm 2025) 
Die anderen Parteien seien „Volksverräter“ (AfD-MdB Gnauck) und „Wir sind unter einer 

Kartellparteienherrschaft gefangen.“ (Thüringens AfD-Chef Höcke). Die heutige AfD-Chefin Alice Weidel 
sagte 2017 über andere Parteien: „Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermächte 

des 2. WK und haben die Aufgabe, das dt. Volk klein zu halten, indem molekulare Bürgerkriege in den 
Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen.“ 

Heilsbringer ist demnach allein die AfD. Respekt ist für Totengräber der Demokratie ein Fremdwort. 
Wegen dieser Grundeinstellung entfallen zwei Drittel aller Ordnungsrufe im Bundestag auf AfD-

Abgeordnete, weil sie die Würde des Parlaments durch Beleidigungen u. ä. verletzen. Im Weimarer 
Reichstag waren es vor allem Abgeordnete der NSDAP und der KPD, die Beleidigungen auffielen. 

 

II. 
AfD: Gegen die Unabhängigkeit der Gerichte 

Gewaltenteilung ist ein Fundament der freiheitlichen Demokratie des Grundgesetzes.  
Sie manifestiert sich auch in der Unabhängigkeit der Gerichte, die von der AfD nicht akzeptiert wird. 
Wenn der AfD Urteile nicht passen, werden die Richter diffamiert. Die AfD will eine politische Justiz. 

AfD-MdB Frohnmaier spricht dem Bundesverfassungsgericht offen die Neutralität ab und unterstellt ihm 
eine „poliMsch beeinflusste und linksideologisch gefärbte Rechtsprechung“. 

Der Brandenburger AfD-Chef Berndt behauptet, Urteile seien „nicht jurisMsch, sondern poliMsch“. 
AfD-MdB Springer unterstellt, Richter würden „ausgeklüngelt.“ 

AfD-Chefin Weidel fordert bei Urteilen, die ihr nicht passen, sogar: 
 „Da muss man doch auch die Richter vom Hof jagen.“ 

AfD-MdB Brandner will ganz offen eine polibsche Jusbz: „Macht die SMmmzeRel zu HaSbefehlen.“ 
Der AfD geht es um eine Jusbz, die polibsche Abrechnung betreibt und den Willen der AfD umsetzt. 

Man kennt das von autoritären Regierungen in anderen Ländern. 
 Es erinnert übrigens auch an die Weimarer Republik, in der Richter und Staatsanwälte, die gegen 

Extremisten vorgegangen sind, massiv bedroht, denunziert oder unter Druck gesetzt wurden. 
Weil die AfD sich selbst als Heilsbringer versteht und andere Meinungen nicht gelten lässt, ist ihr die die 

Unabhängigkeit der Justiz ein Dorn im Auge. Sie möchte gerne alles in ihre Hand bekommen.  
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III. 
AfD gegen Verfassungsschutz 

Die AfD adackiert diejenigen, die unsere Verfassung schützen. 
Die Ämter für Verfassungsschutz sind ihr ein Dorn im Auge. 

AfD-MdB Möller bezeichnet sie als „Fremdkörper in der DemokraMe". 
Der sächsische AfD-MdL und Parteivorsitzende Urban diffamiert den Verfassungsschutz 

als „neue Stasi-Behörde" und macht damit die Opfer der DDR-Diktatur verächtlich. 
Auch AfD-Chefin Weidel beschimpi den Verfassungsschutz als „schmierige Stasi-Spitzel" 

und „Verfassungsfeind". Sie fordert seine Abschaffung. 
Der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke behauptet, 

die Behörde sei von einem „völkerauflösenden und als pervers zu bezeichnenden Geist" gesteuert. 
In vielen ihrer Wahlprogramme kündigt die AfD für den Fall ihrer Regierungsübernahme 

die Abschaffung der Verfassungsschutzbehörden an. 
So greii die AfD einen wichbgen Schutzmechanismus unserer freiheitlichen Demokrabe an. 

Damit will sie davon ablenken, dass der Verfassungsschutz 
die Verfassungsfeindlichkeit erheblicher Teile der AfD immer wieder nachweist. 

In Art. 73 Grundgesetz sind übrigens Verfassungsschutzbehörden ausdrücklich vorgesehen. 
Dort ist „die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder ... zum Schutze der 

freiheitlichen demokraMschen Grundordnung, des Bestandes und 
der Sicherheit des Bundes oder eines Landes (Verfassungsschutz)" vorgegeben. 

 
 

 


